
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/2/26 90/04/0147
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1991

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §2 Abs4 Z1;

Rechtssatz

In Ansehung von Tätigkeiten, deren Zuordnung zu dem in § 2 Abs 4 Z 1 GewO 1973 angeführten Tätigkeitstypus in

Betracht kommt, ist - wie bei den anderen Typen der Nebengewerbe der Landwirtschaft und Forstwirtschaft - vom

Begri>smerkmal der mit der Landwirtschaft und Forstwirtschaft organisatorisch eng verbundenen Erscheinungsform

auszugehen.
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